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B R E M I S C H E   B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 224 S
(zu Drs. 15/211 S)

10. 10. 00

Mitteilung des Senats vom 10. Oktober 2000

Konzeption der Kulturpolitik

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat unter Drucksache 15/211 S eine Große
Anfrage zu obigem Thema an den Senat gerichtet.

Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt:

1. Besteht nach Auffassung des Senats die Möglichkeit, durch kurz- und mittel-
fristige strukturelle Maßnahmen das Haushaltsdefizit im Kulturbereich aufzu-
lösen, ohne dabei einen wesentlichen Qualitätsverlust der reichhaltigen Kul-
turlandschaft Bremen hinnehmen zu müssen?

Wenn nein, welche anderen Wege wird der Senat darüber hinaus zur Lösung
des strukturellen Haushaltsdefizits beschreiten?

Die gemäß der Koalitionsvereinbarung der 15. Legislaturperiode für den kon-
sumtiven Haushalt Kultur vorgenommene Eckwerterhöhung in Höhe von 25
Mio. DM per annum ist ein maßgebendes Signal für  den Stellenwert der Kul-
tur im Rahmen des Gesamthaushaltes. Darüber hinaus hat die Bremische Bür-
gerschaft im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen einen Umbauetat für Kultur
von 19 Mio. DM (9,5 Mio DM p. a.) für die Jahre 2000/01 beschlossen.

Die vom Senat beschlossene mittelfristige Finanzplanung zeigt den engen Rah-
men der Haushaltsgestaltung, da die Erreichung des Sanierungsziels Ausga-
benreduzierungen in allen politischen Aufgabenfeldern erfordert. Damit steht
auch das Kulturressort vor großen Herausforderungen.

Der Senat wird deshalb bis zum Ende des Jahres 2000 in Abstimmung mit der
Fachdeputation einen Kulturentwicklungsplan mit entsprechenden Vorschlä-
gen für mittel- und langfristige Umstrukturierungen und Umschichtungen vor-
legen. Ziel ist es, die Kulturlandschaft in ihrer Lebendigkeit und Qualität zu
schützen. Inhaltliche Prioritätensetzungen, Strukturveränderungen und Effi-
zienzsteigerungen in allen kulturellen Feldern müssen vorgenommen wer-
den.

2. Welche kurzfristigen und mittelfristigen Umstrukturierungsmaßnahmen (spar-
ten- und einrichtungsbezogen) strebt der Senat konkret an? Von welchen kul-
turpolitischen Leitbildern geht der Senat dabei aus? Wie sieht der Senat die
Aufgabenverteilung zwischen staatlicher Kulturfinanzierung und privatem En-
gagement?

Die kurz- und mittelfristigen Umstrukturierungsmaßnahmen zielen über alle
Bereiche und Sparten einerseits auf Einnahmesteigerungen sowie anderer-
seits auf Maßnahmen zur Kostendämpfung und Optimierung. Hierzu liegen
konzeptionelle Vorschläge vor. An ihrer Umsetzung wird gearbeitet.

Darüber hinaus sind weitere, vor allem langfristig wirkende Umstrukturierungs-
maßnahmen (bis hin zum Verzicht auf Leistungen) erforderlich, um die mittel-
bis langfristigen finanziellen Rahmenbedingungen der staatlichen Kulturför-
derung einhalten zu können. Sie werden in dem Kulturentwicklungsplan Be-
rücksichtigung finden.
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Zu den vom Senator für Inneres, Kultur und Sport eingeleiteten bzw. initiier-
ten kurz- und mittelfristigen Umstrukturierungsmaßnahmen gehören:

A) Einnahmesteigerung

a) Zuschusssenkende Mehreinnahmen

In allen Einrichtungen bis zum Jahr 2005 einschließlich.

b) Kulturmark

Entsprechend einem zu erarbeitenden Konzept sollen Kultureinrich-
tungen einen Zuschlag zum üblichen Entgelt erheben, mit welchem
einzelne, klar definierte Zwecke finanziert werden können (z. B. För-
derung des Künstler-Nachwuchses).

c) Stiftung

Stiftungsoffensive in Verbindung mit der Wirtschaft zur Initialisie-
rung, Bündelung, Koordination und Unterstützung im Management
von Stiftungsaktivitäten.

d) Fundraising

Aktivitäten der Einrichtungen zum Einwerben mäzenatischer, priva-
ter Mittel (Schenkungen etc.) werden langfristig aufgebaut und durch
praxisnahe Qualifizierungen unterstützend gestärkt.

e) Sponsoring

Aktivitäten der Einrichtungen zum Einwerben von Sponsoringmitteln
werden gestärkt. Dies gilt insbesondere auch für kleinere, stadtteil-
bezogene Einrichtungen, deren entsprechende Kommunikation mit
kleineren mittelständischen Unternehmen vor Ort unterstützt wird.

B) Kostendämpfung und Optimierung

a) Tarif-Solidarität/Haustarife

Um den Folgen von Tarifsteigerungen entgegenzuwirken, soll der
Abschluss von Haustarifen schnellstmöglich verhandelt werden.

b) Tarif-Flexibilität

Schaffung flexibilisierter leistungs- und anreizbezogener Lohnsysteme
entsprechend der institutionellen Leistungsfähigkeit; Flexibilisierung
von Arbeitszeitregelungen entsprechend der Prozesserfordernisse der
jeweiligen Einrichtungen.

c) Programm zur Stärkung der ehrenamtlichen und freiwilligen Arbeit

Erst die bürgerschaftliche Tradition Bremens hat die heutige Vielfalt
in der Kulturlandschaft erzeugt; Einrichtungen wie die Bibliotheken,
Kunsthalle etc. haben ihre Wurzeln in privatem Engagement. Bre-
men wird die jetzige Vielfalt für die Zukunft nur erhalten können,
wenn es gelingt, dieses Engagement zu stärken. Dabei ist die große
Herausforderung, neben der Vielfalt auch Qualität und Professiona-
lität der Einrichtungsarbeit zu sichern.

d) Verstärkte Zusammenarbeit der Kultureinrichtungen und Öffnung
für Initiativen

• Zusammenschluss von Einrichtungen in den nicht-künstlerischen
Verwaltungs-, Technik- und Dienstleistungsbereichen bis hin zur
Zentralisierung dieser Leistungsbereiche zwischen den Einrichtun-
gen einer Sparte, ggf. auch spartenübergreifend.

• Verstärkte Anbindung von Projektinitiativen hinsichtlich Verwal-
tungsfunktionen und räumlichen Nutzungen an regional wirken-
de, institutionell geförderte Einrichtungen.

• Projekte zur Stärkung eines dezentralen, regionalen Kulturmana-
gements.
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e) Personalwirtschaftliche Flexibilisierung

Outsourcing bestimmter Leistungen, die von Dritten kostengünsti-
ger erbracht werden können, ggf. in Form von Tochtergesellschaf-
ten; Umstellung von Verträgen.

Die kulturpolitischen Leitbilder  für Bremen werden als inhaltliche Grundlage
und Handlungsrahmen für die oben genannten Maßnahmen in einer öffentli-
chen Diskussion  entwickelt.  Hierbei werden im Rahmen des Kulturentwick-
lungsplanes auch konzeptionelle Vorstellungen zur Verknüpfung von staatli-
chen und privaten Aktivitäten dargelegt. Der Senat vertritt die Auffassung,
dass bei der Wahrnehmung kultureller Aufgaben privates Engagement und
staatliche Kulturförderung im Sinne einer public-private-partnerschip zusam-
menwirken sollten.

3. Wie will der Senat sicherstellen, dass auch während des Umstrukturierungs-
prozesses eine aktive Beteiligung der Kultureinrichtungen und -initiativen Bre-
mens gewahrt bleibt?

Regelmäßig stattfindende Kulturentwicklungsgespräche (KEP-Gespräche) mit
Kultureinrichtungen und -initiativen sollen die Beteiligung der Betroffenen
an der Entwicklung und Umstrukturierung der Kulturlandschaft Bremens ge-
währleisten.

4. Bis wann werden diese Maßnahmen in einem Kulturentwicklungsplan zusam-
mengefasst und weiterentwickelt? Welche konkreten Aufgaben soll die vom
Senat eingesetzte Staatsräte-Steuerungsgruppe bei der Begleitung der Erar-
beitung dieses Kulturentwicklungsplans erfüllen?

Bis Ende 2000 wird der KEP für den Zeitraum bis 2005 dem Senat vorgelegt
werden. Er wird auch perspektivische Aussagen für den Zeitraum ab 2005
enthalten. Der KEP wird einerseits mit Bezug auf die finanziellen Rahmenbe-
dingungen formuliert werden und andererseits die Entscheidungen bei der
Haushaltsaufstellung 2002 und 2003 sowie für die Fortschreibung der Finanz-
planung mit beeinflussen.

Die Steuerungsgruppe unterstützt das Kulturressort und den Senat bei der
Aufstellung und Umsetzung des Umstrukturierungsplans für die erforderli-
chen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen zur Einnahmesteigerung
und Kostenreduktion der Einrichtungen und zur Synergiebildung zwischen
den Einrichtungen, um zu gewährleisten, dass die Entwicklung der Kulturför-
derung und die finanziellen Rahmenbedingungen übereinstimmen.

Zwischenergebnisse der Arbeit der Kulturentwicklungsplanung werden der
Deputation bereits regelmäßig unterbreitet und dort diskutiert, die Kulturein-
richtungen und Initiativen sind über die o. g. KEP-Gespräche aufgefordert,
sich an den Planungen aktiv zu beteiligen.

5. Wird der Senat dafür Sorge tragen, dass die Mittel des Kultur-WAP künftig
auch auf der Grundlage des vom Fachressort vorgelegten Kulturentwicklungs-
plans zum Erhalt und Ausbau der vielfältigen Kulturlandschaft Bremens und
unter Einbeziehung eines verbesserten Marketingkonzepts verwandt werden?
Wie kann sichergestellt werden, dass die Aufwendungen für Kultur als eine
Querschnittsaufgabe für alle Ressorts anerkannt wird?

Der Senator für Wirtschaft und Häfen stellt entsprechend dem Senatsbeschluss
vom 8. Juni 1999 ein Kultur-WAP bereit, in den Jahren 2000 bis 2001 in Höhe
von jährlich 9,5 Mio. DM. Die konkreten Maßnahmen werden zwischen den
Ressorts abgestimmt. Über die Festsetzungen im Kultur-WAP 2002 werden
die beiden Ressorts nach Konkretisierung der Kulturentwicklungsplanung
weiter beraten.

Hierdurch werden sowohl struktursichernde Maßnahmen für touristisch rele-
vante Kultureinrichtungen auf Dauer möglich als auch Fördermaßnahmen,
welche die kulturförderlichen Implikationen einer konkreten Wirtschaftsför-
derung, z. B. für den Erhalt entsprechender Dienstleistungseinrichtungen im
Medienbereich, als Grundlage für die Ansiedlung weiterer leistungsfähiger
Kulturwirtschaftsbetriebe nutzbar machen.
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Im Rahmen des KEP wird dargelegt werden, wie der Senat Kultur als Quer-
schnittaufgabe für die Gesamtheit der Ressorts und mit entsprechender Aus-
stattung im Kulturressort zu realisieren gedenkt.

6. Prüft der Senat das in Nordrhein-Westfalen erfolgreich laufende Programm
„Kultur schafft Arbeit“ auf eine mögliche Übernahme für Bremen? Wenn nein,
warum nicht? Wenn ja, wann wird der Senat seine Ergebnisse vorlegen?

Aufbauend auf den langjährigen Erfahrungen und den ausgezeichneten Qua-
lifikationen im Bereich der Beschäftigungsprogramme, der Beschäftigungsini-
tiativen und Beschäftigungsgesellschaften in Bremen hält der Senator für In-
neres, Kultur und Sport es für sinnvoll, in Abstimmung mit dem Senator für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales angemessene Projekte zu
entwickeln, welche den besonderen Bedarfen im Kulturbereich entsprechen.

Auch hierzu wird der Senat seine Überlegungen im Rahmen des KEP vorstel-
len.

7. Ist beabsichtigt, ein Programm für Existenzgründer mit kulturpolitischem Pro-
fil zu entwickeln?

Kulturwirtschaftliche Betriebe haben häufig Start- oder Investitionsschwierig-
keiten, da sie am freien Kapitalmarkt keine oder nur geringe Akzeptanz fin-
den. Die Gutachter für die Kultur-, Medien- und Freizeitwirtschaft im Raum
der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen haben deshalb vor-
geschlagen, durch Eigenkapitalhilfen, Kredithilfeprogramme und z. B. einen
kulturwirtschaftlichen Kreditfonds (u. a. über Sparkassen und Volksbanken)
auf regionaler Ebene neue Modelle zu entwickeln, um die Kapitalausstattung
dieser oft innovativen Kleinbetriebe zu stärken.

Beispielhaft wird auf den Starthilfefonds des Senators für Arbeit, Frauen, Ge-
sundheit, Jugend und Soziales verwiesen, aus dem in den letzten Jahren zahl-
reiche kleinere Investitionsvorhaben und Gründungsideen auch in der Kul-
tur- und Medienwirtschaft unterstützt wurden (im Handwerk u. a. Theater-
design, Fotodesign oder Musikinstrumentenbau, im Dienstleistungsbereich
u. a. Sprechtheater, Künstleragenturen, Tonstudios oder Tontechnik-Service).
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Senat nicht, ein zusätzliches Pro-
gramm zu entwickeln.

Die Entwicklung und Bewährung vergleichbarer Programme wie z. B. die am
24. März 2000 vorgestellte Start Art Initiative des Landes NRW mit einem
Fördervolumen von 1 Mio. DM insbesondere für den kulturwirtschaftlichen
Bereich und als Ergänzung zur Gründungshilfe in der Künstlerförderung, wird
der Senat aufmerksam hinsichtlich der Effekte zu verfolgen.


